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RS OGH 1972/11/7 10Os157/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1972

Norm

SGG aF §12 Abs1 D

StGB §15 C2

Rechtssatz

Mit der Übergabe des Opiums an eine Person, die als zum selbstständigen Geschäftsabschluß befugter

Verkaufskommissionär fungieren sollte, ist das deliktsche Verhalten des Täters abgeschlossen.
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